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Müllablagerung im Wald 
Wer macht denn bitte sowas und warum? 
 
Leider ist das Thema Müll im Wald immer wieder und zum großen Bedauern 
der Erholungssuchenden im Wald und zum Leidwesen der Mitarbeiter von 
Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt immer wieder aktuell.  
 
Durch aufmerksame Spaziergänger wurden zwischen Weihnachten und 
Neujahr 2019 im Forstbezirk Neustadt in den Forstrevieren Hohwald und 
Königstein wieder zwei Fälle bekannt, die nur für Kopfschütteln bei den 
Bewirtschaftern des sächsischen Landeswaldes sorgen. 
Im Revier Königstein wurde eine ganze Ladung Haushaltsmüll abgekippt und 
im Revier Hohwald ist ein Kühlschrank in einer sinnlosen Zerstörungswut in 
seine Einzelteile zerlegt wurden. Dabei ist auch eine bei Wanderern beliebte 
Sitzgruppe unbrauchbar gemacht wurden. 
 
Nach Auskunft von Herrn Mike Metka, Revierförster des betroffenen 
Landeswaldrevieres Hohwald werden alle Fälle von Müllablagerungen zur 
Anzeige gebracht. Es handelt sich dabei um Ordnungswidrigkeiten nach dem 
Sächsischen Waldgesetz. „Das Einsammeln und die Entsorgung des Mülls 
übernehmen wir von Sachsenforst. Dabei kann hierzulande jeder seinen Müll 
unkompliziert und ordnungsgemäß entsorgen. Warum fährt man das in den 
Wald?“, ärgert sich der Forstmann über so viel Unvernunft.   
 
Müllablagerungen, egal ob Papier, Kunststoffe, Glas, Autoreifen, Sperrmüll, 
Chemikalien, Erdaushub, Bauschutt oder Gartenabfälle stören die 
Lebensgemeinschaft Wald. Pflanzen werden negativ beeinträchtigt, Tiere können 
sich verletzten oder durch die Aufnahme von Müll sterben, Boden und 
Grundwasser werden verschmutzt und Kleinstmüllteile gehen in die 
Nahrungskette über.  
Das sollte auch schon bei dem achtlos fallen gelassenen Papiertaschentuch oder 
Kaugummi (Verrottungsdauer jeweils bis zu 5 Jahre), dem Bonbonpapier 
(Verrottungsdauer 80 Jahre) und den aus dem Autofenster fliegenden 
Zigarettenkippen (Verrottungsdauer 10 Jahre) oder Einweggeschirr 
(Verrottungsdauer 50 Jahre) bedacht werden. 
 
Hinweise: 
Die beiliegende Abbildung kann für weiterführende Informationen mit genutzt 
werden (Quelle: SaarForst Landesbetrieb). 
Die beiliegenden Fotos können für die aktuelle Berichterstattung genutzt werden. 
(Quelle: Sachsenforst) 
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